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Beitrag

Das Gebot der Rechtsbehelfserschöpfung  
vor dem UN-Ausschuss für die Rechte  

von Menschen mit Behinderung:  
Die Entscheidung in der Sache S. C./Brasilien

I. Einleitung

Das Gebot der Rechtsbehelfserschöpfung gehört zu den etablierten Grund-
sätzen des internationalen Menschenrechtsschutzes. Es stammt aus dem 
Recht des diplomatischen Schutzes1 und wurde in den völkerrechtlichen 
Menschenrechtsschutz übernommen.2 Historisch sichert die sog. local re-
medies rule die staatliche Souveränität, indem sich ein Staat erst dann auf 
der völkerrechtlichen Ebene für sein Tun verantworten muss, wenn er ei-
nen Fehler nicht mit den Mitteln seines eigenen Rechtssystems korrigiert.3 
Bei Spruchkörpern wie dem Europäischen Gerichtshof für Menschen-
rechte (EGMR) tritt zunehmend das Interesse hinzu, die Verfahrensflut 
einzudämmen und eine Überlastung des internationalen Organs zu ver-
meiden, indem das Gros der Fälle bereits auf der nationalen Ebene erledigt 
wird. Die local remedies rule begründet so die formelle Subsidiarität des 
internationalen Menschenrechtsschutzes.4

Auch Mitteilungen zum UN-Ausschuss für die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen sind gemäß Artikel 2 lit. d des Fakultativprotokolls 
zum Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderun-
gen (FP BRK)5 erst nach Erschöpfung aller zur Verfügung stehenden in-

1  Siehe Art. 15 f. der Artikel der International Law Commission (ILC) zum diplomati-
schen Schutz, A/RES/62/67 v. 6.12.2007, Annex, sowie den zugehörigen Kommentar, Re-
port of the International Law Commission, 58. Sitzung,2006, A/61/10, Rn. 50, S. 70 ff.

2  Siehe nur Art. 5 II lit. b des Fakultativprotokolls zum Internationalen Pakt über bür-
gerliche und politische Rechte, Art. 35 I der Europäischen Menschenrechtskonvention 
(EMRK), Art. 46 I lit. a, II der Amerikanischen Menschenrechtskonvention (AMRK).

3  Siehe auch J. R. Crawford/T. D. Grant, Local Remedies Rule, in R. Wolfrum (Hrsg.), 
Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Rn. 7 (online; Stand der Bearbei-
tung: 2007).

4  Dazu G. Lübbe-Wolff, How Can the European Court of Human Rights Reinforce the 
Role of National Courts in the Convention System, HRLJ 32 (2012), 11 (12).

5  Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, A/
RES/61/106 (Annex II), BGBl. 2008 II S. 1453.
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nerstaatlichen Rechtsbehelfe zulässig, es sei denn, dass das Verfahren bei 
der Anwendung solcher Rechtsbehelfe unangemessen lange dauert oder 
keine wirksame Abhilfe erwarten lässt. In der Sache S. C./Brasilien hat 
der Ausschuss erstmals eine Beschwerde an dieser Voraussetzung schei-
tern lassen.6 Brasilien hatte eine fehlende Rechtsbehelfserschöpfung un-
ter dem Gesichtspunkt gerügt, dass sich die Urheberin der Mitteilung im 
arbeitsgerichtlichen Prozess vor den nationalen Gerichten nicht auf den 
Behinderungsaspekt berufen habe.7 Demgegenüber stellte der Ausschuss 
darauf ab, dass die Beschwerde zum Obersten Arbeitsgericht mangels an-
waltlicher Vertretung als unzulässig verworfen worden war.8 Die Urhebe-
rin hatte zwar vergeblich Prozesskostenhilfe beantragt.9 Sie habe aber nicht 
dargelegt, dass sie keine andere Möglichkeit zur anwaltlichen Vertretung 
gehabt habe.10

Diese Entscheidung ist in mehrfacher Hinsicht problematisch. Erör-
terungsbedürftig erscheint zunächst, dass der Ausschuss die unzulässige 
Beschwerdeerhebung zum Obersten Arbeitsgericht aufgreift, obwohl der 
Vertragsstaat diesen Punkt, soweit aus dem Sachbericht des Ausschusses 
ersichtlich, gar nicht gerügt hatte (II.). Da unklar ist, ob die Urheberin 
in der Lage gewesen wäre, auch ohne Prozesskostenhilfe eine anwaltliche 
Vertretung zu erlangen, stellen sich sodann Fragen der materiellen Beweis-
last (III.). Schließlich ist darauf einzugehen, ob eine Beschwerde am Ge-
bot der Rechtsbehelfserschöpfung scheitert, wenn eine bedürftige Klägerin 
keine Prozesskostenhilfe erhält und deshalb auf ein Rechtsmittel verzich-
ten muss (IV.). Auf dieser Grundlage ist die Entscheidung abschließend zu 
bewerten (V.).

II. Prüfung der Zulässigkeitsvoraussetzung  
der Rechtsbehelfserschöpfung von Amts wegen

Nach dem allgemeinen Völkerrecht ist der innerstaatliche Rechtsweg er-
schöpft, wenn die im Einzelfall effektiv zur Verfügung stehenden inner-
staatlichen Rechtsbehelfe eingelegt und dabei der auf völkerrechtlicher 
Ebene vorgetragene Beschwerdegegenstand jeweils der Sache nach geltend 
gemacht wurde, aber die Rechtsbehelfe erfolglos blieben, ohne dass dies auf 
missachtete nationale Verfahrens- oder Formvorschriften zurückzuführen 

  6  Committee on the Rights of Persons with Disabilities (CeeRPD), Entsch. v. 02.10.2014, 
S. C./Brasilien, CRPD/C/12/D/10/2013, in diesem Heft.

  7  S. C./Brasilien (Fn. 6), Rn. 4.3.
  8  S. C./Brasilien (Fn. 6), Rn. 6.5.
  9  S. C./Brasilien (Fn. 6), Rn. 2.5.
10  S. C./Brasilien (Fn. 6), Rn. 6.5.
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ist.11 Die Rechtsbehelfserschöpfung als Zulässigkeitsvoraussetzung einer 
Individualbeschwerde wird dabei mit einer gewissen Flexibilität und ohne 
übermäßigen Formalismus geprüft.12

Vor der Zustellung einer Beschwerde an den jeweiligen Vertragsstaat 
wird grundsätzlich von Amts wegen die offensichtliche Unzulässigkeit 
einschließlich einer offenkundig fehlenden Rechtsbehelfserschöpfung ge-
prüft.13 Nach Zustellung erklärt der EMGR Individualbeschwerden in 
ständiger Praxis wegen Nichterschöpfung der innerstaatlichen Rechtsbe-
helfe nur für unzulässig, wenn der Vertragsstaat insoweit eine Einrede in 
seiner Stellungnahme zur Zulässigkeit der Beschwerde erhoben hat.14 Der 
UN-Menschenrechtsausschuss hingegen ließ jedenfalls im Fall J. H. W./
Niederlande einen ausdrücklichen Verzicht des Vertragsstaates, die man-
gelnde Rechtsbehelfserschöpfung geltend zu machen, nicht zu, sondern be-
kräftigte seine Prüfpflicht anhand der ihm vorliegenden Informationen.15 
Voraussetzung ist freilich auch hier, dass Umstände vorgetragen wurden, 
aus denen sich ergibt, dass nicht alle Rechtsbehelfe ausgeschöpft wurden.

Im Fall S. C./Brasilien bestreitet der Vertragsstaat in seiner Stellung-
nahme die Zulässigkeit der Mitteilung ausführlich und unter verschie-
denen Gesichtspunkten.16 Dabei beruft er sich zwar auch auf mangelnde 
Rechtswegerschöpfung, jedoch gestützt auf einen anderen Sachverhalt als 
den, den der Ausschuss letztlich aufgreift. So trägt der Vertragsstaat vor, 
dass vor den nationalen Gerichten kein Zusammenhang zwischen der ar-
beitsrechtlichen Zurückstufung und dem Vorliegen einer Behinderung gel-
tend gemacht worden sei.17 Es geht ihm also darum, dass die Urheberin 
die vor dem Ausschuss geltend gemachten Menschenrechtsverletzungen 
der Sache nach nicht auch vor den innerstaatlichen Gerichten geltend ge-
macht und damit den Rechtsweg in horizontaler Hinsicht nicht erschöpft 

11  EGMR (GK), Urt. v. 01.06.2010, Gäfgen/Deutschland, Nr. 22978/05, Rn. 142; P. 
Schäfer, in U. Karpenstein/F. Mayer (Hrsg.), 2. Auf. 2015, Art. 35 Rn. 10; W. Peukert, in 
J. A. Frowein/W. Peukert (Hrsg.) Europäische Menschenrechtskonvention, 3. Aufl. 2009, 
Art. 35 Rn. 20. 

12  M. Nowak, UN Covenant on Civil and Political Rights, CCPR commentary, 
2. Aufl. 2005, Art. 2 First OP Rn. 1; EGMR (GK), Urt. v. 01.06.2010, Gäfgen/Deutsch-
land, Nr. 22978/05, Rn. 142; EMGR, Urt. v. 19.03.1991, Cardot/Frankreich, Nr. 11069/84, 
Rn. 34; M. A. A. Cançado Trindade, Die Entwicklung des Interamerikanischen Systems 
zum Schutz der Menschenrechte, ZaöRV 70 (2010), S. 629 (638, 640).

13  B. Schäfer, Die Individualbeschwerde nach dem Fakultativprotokoll zum Zivilpakt, 
2. Aufl. 2007, S. 45; P. Schäfer, in Karpenstein/Mayer (Fn. 11), Art. 35 Rn. 12.

14  EGMR, Urt. v. 11.10.2005, Savitchi/Moldawien, Nr. 11039/02, Rn. 27; EGMR, Urt. 
v. 28.11.2000, Rehbock/Slowenien, Nr. 29462/95, Rn. 4, 61; EKMR, Entsch. v. 20.05.1998, 
Rehbock/Slowenien, Nr. 29462/95; J. Meyer-Ladewig, EMRK Handkommentar, 3. Aufl. 
2011, § 35 EMRK Rn. 5.

15  UN-Menschenrechtsausschuss (MRA), Auffassungen v. 16.07.1993, J.H.W./Nieder-
lande, A/48/40 II (1993), S. 237, Rn. 5.2; anders für den diplomatischen Schutz nun ILC-
Art. 15 lit. e (Fn. 1).

16  S. C./Brasilien (Fn. 6), Rn. 4.1 – 4.3.
17  S. C./Brasilien (Fn. 6), Rn. 4.3.
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habe. Der Ausschuss hingegen gibt in seiner Entscheidung zwar zunächst 
die vom Vertragsstaat geltend gemachten Unzulässigkeitsgründe wieder. 
In seiner folgenden Argumentation und Entscheidung stellt er aber aus-
schließlich darauf ab, dass die Urheberin mangels Prozessvertretung nicht 
formgerecht Beschwerde vor dem Obersten Arbeitsgericht erhoben und 
dem Ausschuss gegenüber nicht hinreichend dargelegt habe, dass ihr keine 
andere Möglichkeit der rechtlichen Vertretung offenstand.18 Der Aus-
schuss lehnt die Rechtsbehelfserschöpfung mithin wegen Missachtung des 
innerstaatlichen Prozessrechts ab. Im Hinblick auf die formfehlerhafte 
Beschwerde der Urheberin vor dem Obersten Arbeitsgericht hat der Ver-
tragsstaat jedoch trotz Gelegenheit offenbar keine Einrede erhoben, was 
nach der Rechtsprechung des EGMR wie ein entsprechend Art. 15 lit. e der 
ILC-Entwurfsartikel zum diplomatischen Schutz19 zulässiger Verzicht des 
Vertragsstaates auf Geltendmachung dieser Zulässigkeitsvoraussetzung 
wirken würde. Damit wäre die Beschwerde schon wegen der Einschrän-
kung des Offizialprinzips zulässig.

Sicher lässt sich vertreten, dass die mangelnde Rechtsbehelfserschöp-
fung auch hier von Amts wegen zu prüfen ist. Unbefriedigend bleibt je-
doch, dass der Ausschuss das Problem gar nicht thematisiert.

III. Beweislastverteilung zwischen Beschwerdeführer  
und Vertragsstaat

Indem der Ausschuss die unzureichende Beschwerde zum Obersten Ar-
beitsgericht von Amts wegen als Unzulässigkeitsgrund aufgreift, tastet er 
zudem das rechtliche Gehör20 der Urheberin an, da sie keinen Anlass hatte, 
in ihrer Erwiderung zur Zulässigkeit21 auf einen Punkt einzugehen, der 
bis dahin weder vom Ausschuss noch vom Vertragsstaat in Frage gestellt 
worden war.

In Individualbeschwerdeverfahren müssen die Informationen, die der 
Entscheidung über das Vorliegen der Rechtsbehelfserschöpfung zugrunde 
gelegt werden, dem entscheidenden Organ grundsätzlich vom Beschwerde-
führer und dem Vertragsstaat beigebracht werden. Vor dem EGMR22 und 

18  S. C./Brasilien (Fn. 6), Rn. 6.5.
19  Oben Fn. 1.
20  Zur Bedeutung des Grundsatzes des rechtlichen Gehörs auch in Verfahren vor 

UN-Vertragsorganen siehe MRA, Auffassungen v. 21.07.1983, María del Carmen Almeida 
de Quinteros und Andere/Uruguay, Nr. 107/1981, CCPR/C/OP/2 (1990), S. 138, Rn. 11; 
MRA, Report of the Human Rights Committee, 1981, A/36/40, Rn. 397.6 Fn. 18.

21  S. C./Brasilien (Fn. 6), Rn. 5.3.
22  EGMR (GK), Urt. v. 01.03.2006, Sejdovic/Italien, Nr. 56581/00, Rn. 46;EGMR (GK), 

Urt. v. 16.09.1996, Akdivar und Andere/Türkei, Nr. 21898/93, Rn. 67, 68.



Das Gebot der Rechtsbehelfserschöpfung vor dem UN-Ausschuss 217

Digitaler Sonderdruck des Autors mit Genehmigung des Verlages

dem Interamerikanischen Gerichtshof für Menschenrechte (IAGMR)23 ist 
hierfür ein Verfahren etabliert, das die Beweislast hinsichtlich der Effekti-
vität des Rechtsbehelfs auf beide Prozessparteien verteilt. Danach obliegt 
es zunächst dem Vertragsstaat, der die Nichterschöpfung des Rechtswegs 
geltend macht, zu beweisen, dass die in Frage stehenden Rechtsbehelfe ge-
nerell effektiv sind. Hat er den Beweis erbracht, kann der Beschwerdefüh-
rer darlegen, warum sie für ihn im konkreten Fall dennoch nicht effek-
tiv waren. Durch diese Beweislastverteilung ist sichergestellt, dass Waf-
fengleichheit zwischen beiden Parteien herrscht und ihnen gleichermaßen 
rechtliches Gehör gegeben wird. Hätte der Vertragsstaat in seiner Stellung-
nahme zur Rechtsbehelfserschöpfung darauf Bezug genommen, dass die 
Urheberin nach erfolglosem Antrag auf Prozesskostenhilfe und nachdem 
ein Anwalt ihre gerichtliche Vertretung abgelehnt hatte, ohne Prozessver-
tretung Beschwerde zum Obersten Arbeitsgericht erhoben hat, welche 
eben deshalb abgelehnt wurde, hätte sie in ihrer Erwiderung Gelegenheit 
und Anlass gehabt, dazu Stellung zu nehmen. Ohne dass die Regierung 
sich aber jemals darauf berufen hat, hat der Ausschuss diesen Umstand 
von Amts wegen aufgegriffen und begründet dann die Unzulässigkeit der 
Beschwerde damit, dass die Urheberin keinen schlüssigen Beweis dafür 
geliefert habe, dass ihr keine anderen Möglichkeiten der rechtlichen Ver-
tretung offen standen, obwohl der Ausschuss der Urheberin keine Mög-
lichkeit und keinen Anlass geboten hat, diesbezüglich einen Gegenbeweis 
zu führen, wie sie es bei den von der Regierung vorgebrachten Unzuläs-
sigkeitsgründen tun konnte.

Soweit der Vertragsstaat in seiner Einrede einen Mangel horizontaler 
Rechtswegerschöpfung geltend machte,24 hat die Urheberin hingegen ge-
nau diese Möglichkeit der Erwiderung genutzt und einen Gegenbeweis 
geführt, indem sie Auszüge aus ihrer Beschwerdeschrift vor dem Landes-
arbeitsgericht zitierte, in denen sie den Zusammenhang zwischen ihrer 
monatelangen gesundheitlichen Beeinträchtigung und ihrer Versetzung 
dargelegt hatte.25 Folgerichtig gibt der Ausschuss dieser Unzulässigkeits-
einrede nicht statt. Umso unverständlicher ist es, dass der Ausschuss der 
Urheberin eine Erwiderung auf den Einwand einer fehlenden Beschwerde 
zum Obersten Arbeitsgericht abschneidet.

23  IAGMR, Advisory Opinion v. 10.08.1990, OC-11/90, Rn. 41.
24  S. C./Brasilien (Fn. 6), Rn. 4.3.
25  S. C./Brasilien (Fn. 6), Rn. 5.3 mit Fn. 17.



Robert Uerpmann-Wittzack und Alina Prechtl218

Digitaler Sonderdruck des Autors mit Genehmigung des Verlages

IV. Effektivität eines Rechtsbehelfs  
bei versagter Prozesskostenhilfe und Anwaltszwang

Schließlich ist in der Sache zu klären, ob ein Rechtsweg nach allgemeinen 
völkerrechtlichen Grundsätzen als erschöpft gelten kann, wenn erfolglos 
ein Antrag auf Prozesskostenhilfe gestellt wurde, ein Anwalt das Mandat 
als Wahlprozessvertreter ablehnte und deshalb trotz Anwaltszwang ohne 
Prozessvertreter eine unzulässige Beschwerde eingelegt wurde.

Grundsätzlich ist der Rechtsweg nicht erschöpft, wenn der Betroffene 
Verfahrens- oder Formvorschriften missachtet mit der Folge, dass die na-
tionalen Instanzen nicht in der Sache entscheiden. Allerdings müssen nur 
effektive Rechtsbehelfe eingelegt werden, d.h. nur solche die für den kon-
kreten Beschwerdeführer praktisch zugänglich und wirksam sind.26 Diese 
Voraussetzung ist auch im Wortlaut von Art. 2 lit. d FP BRK angelegt.

Nach der Praxis des UN-Menschenrechtsausschusses ist ein Rechtsbe-
helf praktisch nicht zugänglich, wenn es dem Beschwerdeführer faktisch 
unmöglich ist, einen Rechtsbehelf einzulegen, weil ihm die finanziellen 
Mittel fehlen, sich anwaltlich vertreten zu lassen, dies aber Prozessvoraus-
setzung ist und der Vertragsstaat keine Prozesskostenhilfe bereitstellt.27 
Aus der Sicht des EGMR kann ein Rechtsbehelf im Einzelfall als nicht zu-
gänglich gewertet werden, wenn der Vertragsstaat keine anwaltliche Hilfe 
bereitstellt, obwohl im jeweiligen Verfahren Anwaltszwang herrscht oder 
das Verfahren oder der Fall so komplex ist, dass anwaltliche Unterstüt-
zung notwendig ist.28 Ähnlich sieht es auch der IAGMR, indem für ihn 
der innerstaatliche Rechtsweg als erschöpft gilt, wenn ein Vertragsstaat 
einem Bedürftigen keine Prozesskostenhilfe gewährt hat.29 Als sehr wohl 
zugänglich gilt ein Rechtsbehelf jedoch, wenn der Beschwerdeführer an-
gibt, aus finanziellen Gründen den Rechtsweg nicht erschöpft zu haben, 
gleichzeitig aber keinen Antrag auf Prozesskostenhilfe gestellt hat30 oder 
objektiv überhaupt nicht bedürftig ist.31 Im Fall S. C./Brasilien liegen zur 

26  ILC-Artikel 15 (Fn. 1); MRA, Report of the Human Rights Committee, 2002, A/57/40 
(Vol. I), Rn. 125; B. Schäfer (Fn. 13) S. 95 f.; P. Schäfer, in Karpenstein/Mayer (Fn. 11). Art. 35 
Rn. 15; Peukert, in Frowein/Peukert (Fn. 11), Art. 35 Rn. 11, 25; Artikel 46 II IAMRK.

27  MRA, Auffassungen v. 29.03.1994, Currie/Jamaica, Nr. 377/1989, CCPR/C/50/D/ 
377/1989, Rn. 6, 10; Auffassungen v. 20.07.1990, Reid/Jamaica, Nr. 250/1987, CCPR/C/
OP/3, S. 242 ff. Rn. 10.3,10.4; Auffassungen v. 01.11.1991, Henry/Jamaica, Nr. 230/1987, 
CCPR/C/43/D/230/1987, Rn. 5.1, 7.3. 

28  EGMR (GK), Urt. v. 9.10.1979, Airey/Irland, Nr. 6289/73, Rn. 26.
29  IAGMR, Advisory Opinion v. 10.08.1990, OC-11/90, Rn. 26; D. Shelton, The Ju-

risprudence of the Inter-American Court of Human Rights, in: American University Jour-
nal of International Law and Policy 1994, S. 333 (346 f.); zweifelnd Crawford/Grant (Fn. 3), 
Rn. 24, die aber auch davon ausgehen, dass Staaten grundsätzlich ein System der Prozess-
kostenhilfe zur Verfügung stellen müssen.

30  EGMR, Urt. v. 06.11.1980, Van Oosterwijck/Belgium, Nr. 7654/76, Rn. 38.
31  MRA, Auffassungen v. 21.07.1992, R. W./Jamaica, Nr. 340/1988, CCPR/C/45/D/ 

340/1988, Rn. 6.2.
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finanziellen Situation der Beschwerdeführerin keine Informationen vor. 
Auch gibt die Entscheidung nicht klar zu erkennen, weshalb die Prozess-
kostenhilfe versagt wurde. Lediglich die Zeile: „after the author’s request 
for free legal aid was denied by the Public Defender’s Office for lack of me-
rit“,32 gibt einen gewissen Hinweis. Die Formulierung „for lack of merit“, 
wörtlich übersetzt mit „wegen mangelnder Begründetheit“, könnte darauf 
hinweisen, dass der Antrag mangels Erfolgsaussichten in der Hauptsache 
abgelehnt wurde, obwohl die Urheberin bedürftig war; dann wäre der 
Rechtsweg erschöpft, weil sie alle ihr zumutbaren Rechtsbehelfe versucht 
hätte. Man könnte die Formulierung allerdings auch so verstehen, dass 
der Prozesskostenhilfeantrag selbst unbegründet war, wobei dann offen 
bliebe, ob er mangels Bedürftigkeit oder mangels Erfolgsaussichten in der 
Hauptsache abgelehnt wurde. Es ist unbefriedigend, dass der Ausschuss 
den Sachverhalt nicht genauer wiedergibt. Möglicherweise ist er auch für 
den Ausschuss unklar geblieben, was zur Frage nach der Beweislast und 
einer möglichen weiteren Aufklärung durch die Urheberin zurückführt 
(oben zu III).

V. Bewertung

Die Entscheidung des Ausschusses hinterlässt Unbehagen. War die Urhe-
berin nicht bedürftig, lässt sich die Unzulässigkeitsentscheidung im Er-
gebnis gut vertreten. Allerdings hätte der Ausschuss dann die fehlende 
Bedürftigkeit deutlich machen sollen. War die Frage für den Ausschuss 
unklar, hätte er der Urheberin Gelegenheit zur Stellungnahme geben müs-
sen. Mag die Entscheidung auch im Ergebnis richtig sein, ist sie doch un-
zureichend begründet. Selbst die zentrale Rn. 6.5 beschränkt sich weit-
gehend auf einen Sachbericht. Erst im vorletzten Satz wird die Frage der 
Beweis- bzw. Darlegungslast angedeutet, bevor im letzten Satz eine recht-
liche Folgerung gezogen wird. Die prozessrechtlichen Probleme, die die 
Entscheidung aufwirft, werden bis auf die Darlegungslast nicht einmal 
angedeutet.

Der Ausschuss ist tendenziell überlastet. Nach einer von ihm veröffent-
lichten Liste sind derzeit 21 Mitteilungen bei ihm anhängig.33 Pro Sitzung 
erledigt er derzeit zwei Mitteilungen. So hat der Ausschuss in der Herbst-
sitzung 2014 neben der Sache S. C. eine einzige weitere Mitteilung beschie-
den.34 Bei zwei Sitzungen pro Jahr würde er also über fünf Jahre benöti-

32  S. C./Brasilien (Fn. 6), Rn. 6.5.
33  Abrufbar unter http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/Tablepend 

ingcases.aspx (zuletzt aufgerufen am 29.7.2016).
34  CeeRPD, Auffassungen vom 2.10.2014, Jungeling/Schweden, CRPD/C/12/D/5/2011.
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gen, um die jetzt anhängigen Mitteilungen abzuarbeiten. Da pro Jahr mit 
mehr als vier neuen Mitteilungen zu rechnen ist, wird der Überhang wei-
ter wachsen. Die vorliegende Prozessentscheidung könnte eine Signalwir-
kung haben, wenn sie potenzielle Beschwerdeführer dazu anhalten würde, 
zunächst alle Möglichkeiten des innerstaatlichen Rechtsschutzes auszu-
schöpfen. Allerdings ist der konkrete Fall viel zu speziell, um daraus Allge-
meines abzuleiten. Damit hat der Ausschuss viel Aufwand betrieben, ohne 
die Ziele der Konvention zu fördern. Zu einer positiveren Bewertung kann 
man nur gelangen, wenn man die Ausführungen zum Behindertenbegriff35 
als den eigentlichen Kern der Entscheidung ansieht. Diese Ausführungen 
waren zwar eigentlich überflüssig, wenn die Beschwerde ohnehin aus ei-
nem anderen Grund unzulässig war. Dass es dem Ausschuss vor allem auf 
diese Ausführungen ankam, die über den entschiedenen Einzelfall hinaus-
weisen, zeigt sich jedoch daran, dass sie nicht nur deutlich länger ausfal-
len als die knappen Sätze zur Rechtsbehelfserschöpfung, sondern dass der 
Ausschuss hier in eine methodisch ernst zu nehmende, wenngleich nicht 
unproblematische, rechtliche Argumentation einsteigt.36

Möglicherweise ist der Ausschuss mit den hier zu klärenden prozess-
rechtlichen Fragen auch schlicht überfordert. Während von den Richterin-
nen und Richtern internationaler Gerichte regelmäßig allgemeine Rechts-
kenntnisse bzw. richterliche Erfahrung erwartet werden, setzt Art. 34 
Abs. 3 Satz 1 BRK auf besondere Sachkenntnis auf dem Gebiet der Kon-
vention, also im Bereich von Behinderung und Behindertenrecht.37 Das 
ist sinnvoll oder sogar zwingend, wenn es darum geht, Missstände im 
Umgang mit Behinderungen anzugehen, es befähigt den Ausschuss aber 
nicht dazu, komplexe prozessrechtliche Fragen ohne spezifischen Behin-
derungsbezug zu klären. Unter Umständen ließe sich das Problem durch 
entsprechend qualifizierte Mitarbeiter beheben, doch besitzt das Amt des 
UN-Menschenrechtshochkommissariats, das für den Ausschuss als Sekre-
tariat fungiert, keine personellen Ressourcen, die etwa mit der Kanzlei des 
EGMR vergleichbar wären. Insgesamt erscheint es als strukturelles Pro-
blem, dass der Ausschuss, der mit guten Gründen als Expertengremium 
für den Umgang mit Behinderungen geschaffen wurde, im Individualer-
mitteilungsverfahren mit schwierigen prozessrechtlichen Fragen konfron-
tiert ist. Möglicherweise wäre es besser, das Mitteilungsverfahren zu ent-
rechtlichen und die Auswahl der zu behandelnden Mitteilungen in das Er-
messen des Ausschusses stellen. Dann könnte sich der Ausschuss auf seine 

35  S. C./Brasilien (Fn. 6), Rn. 6.3.
36  Dazu R. Uerpmann-Wittzack, Die UN-Behindertenrechtskonvention in der Praxis 

des Ausschusses für die Rechte von Menschen mit Behinderungen, in diesem Heft, zu III 
1 sowie III 5 a.

37  Dazu Uerpmann-Wittzack (Fn. 36), zu I.
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eigentliche Aufgabe konzentrieren, Probleme des staatlichen und gesell-
schaftlichen Umgangs mit Behinderungen anzugehen.

Prof. Dr. Robert Uerpmann-Wittzack 
und Alina Prechtl, Regensburg

Summary

In S. C./Brazil, the Committee on the Rights of Persons with disabilities dismissed an in-
dividual complaint for non-exhaustion of local remedies in a case where the author had not 
been able to obtain legal aid for a domestic remedy. The case raises difficult questions of 
ex officio scrutiny, the right to be heard, burden of proof, and effectiveness of local rem-
edies, which the Committee fails to address. Apparently, the Committee, which is an ex-
pert body for issues concerning disabilities and the rights of persons with disabilities, is 
not qualified to address complex issues of procedural law.
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